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Bas wichtigste Recht der Verhaftetes. ist ihr Hecht 
auf Yert ©idigung *

' Za Durchsetzung der •aufcer Siff, 5 der Dienstanwoi—. 
sung i/86 enthaltenen. Zustimmungen. kommt es für die 
eng© Zusammenarbeit der Abtoilungen IX und XI7 w ?  
allem darauf aaf solche Bedingungen für den Verhaf
teten' za schaffen., die ihn die Wahrnehmung dieses 
Hechts ermöglicht.

Ja der Praxis "hat sich, dabei, ein arbeitsteiliges 
Vergehen, mit der Uater suchtmgsabteilung horausge— 
bildet* das beibehalten t?erdea sollte,

Erfolgt dis Bahrnähme des Hechtes auf Verteidigung 
im Zuständigkeitsbereich der Abteilung IX — nach 
unseren Erkenntnissen ist dies in der Mehrzahl der 
Abteilungen 2X7 der Fall; (s,B. AassiaLA des YwX'tsi— ■ 
digersTi Kenntnianabme der Anklageschrift und des 
Urteils} — hat' der Leiter der Abteilung H Y  zu ge- 
■arährlcistea* daS. die nachweispflicht ige Korrespon
dent s^ischen. dem Verhafteten und dem Hechtsanwalt 
bzw. dem zuständigen Gericht unverzüglich und gegen 
Quittungsioi s tung an die Untersuchungsabteilung wei— 
tsrgeXeitet wird.


